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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/18702 

zur Änderung des Bayerischen Wohnraumför-
derungsgesetzes und des Bayerischen Woh-
nungsbindungsgesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Kathari-
na Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/19266 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur 
Änderung des Bayerischen Wohnraumförde-
rungsgesetzes und des Bayerischen Woh-
nungsbindungsgesetzes 
(Drs. 17/18702) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Pet-
ra Guttenberger, Josef Zellmeier, Jür-
gen W. Heike u.a. CSU 

Drs. 17/20742 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur 
Änderung des Bayerischen Wohnraumförde-
rungsgesetzes und des Bayerischen Woh-
nungsbindungsgesetztes 
(Drs. 17/18702) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Mar-
kus Rinderspacher, Inge Aures, Horst Arnold 
u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/20851 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur 
Änderung des Bayerischen Wohnraumförde-
rungsgesetzes und des Bayerischen Woh-
nungsbindungsgesetzes 
(Drs. 17/18702) 

hier: Geplante Anhebung der Einkommens-
grenzen der Einkommensorientierten Förde-
rung (EOF) 
 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter zu 1: Alexander Flierl 
Berichterstatter zu 2: Jürgen Mistol 
Mitberichterstatter zu 1: Volkmar Halbleib 
Mitberichterstatter zu 2: Alexander Flierl 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport federführend zugewiesen. Der Aus-
schuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Fami-
lie und Integration hat den Gesetzentwurf mit-
beraten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf 
endberaten. 

Zum Gesetzentwurf wurden die Änderungsan-
träge Drs. 17/19266, 17/18742, und Drs. 
17/20851 eingereicht 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 
17/19266 in seiner 83. Sitzung am 24. Januar 
2018 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/19266 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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3. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration hat den Gesetz-
entwurf und den Änderungsantrag 
Drs. 17/19266 in seiner 77. Sitzung am 
8. Februar 2018 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/19266 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 17/19266, Drs. 
17/20742 und Drs. 17/20851 in seiner 84. Sit-
zung am 1. März 2018 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass folgende Änderungen durchgeführt wer-
den: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Nr. 5 wird folgende Nr. 6 einge-

fügt:  
„6. In Art. 21 Abs. 1 werden die Wörter 

„erhebt, verarbeitet und nutzt“ durch 
das Wort „verarbeitet“ ersetzt.“ 

b) Die bisherigen Nrn. 6 und 7 werden die 
Nrn. 7 und 8. 

 
2. In § 1 Nr. 5 Buchst. c wird Art. 11 Abs. 2 

wie folgt gefasst: 
„(2) 

1
Das Staatsministerium des Innern, 

für Bau und Verkehr wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat durch Rechtsverordnung  
1. die in Abs. 1 genannten Einkommens-

höchstgrenzen anzupassen, 
2. für bereits gebundenen Wohnraum ab-

weichend von den nach  

a) Art. 13,  
b) den §§ 88 bis 88e des Zweiten 

Wohnungsbaugesetzes (II. Wo-
BauG) in der bis zum 31. Dezember 
2001 geltenden Fassung oder  

c) § 13 des Wohnraumförderungsge-
setzes 

durch die Bewilligungsstellen getroffe-
nen Förderentscheidungen höhere Ein-
kommensgrenzen zu bestimmen,  

wenn dies unter Berücksichtigung der all-
gemeinen Einkommensentwicklung zur 
Beibehaltung der bisher erfassten Ziel-
gruppe der Wohnraumförderung und zur 
Erreichung der Förderziele nach Art. 2 
Abs. 1 und 2 sowie zur Schaffung und Er-
haltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 
erforderlich ist. 

2
Die Ermächtigung nach 

Satz 1 Nr. 1 umfasst auch die Bestimmung 
des Erhöhungsbetrags für jedes zum 
Haushalt gehörende Kind im Sinn des § 32 
Abs. 1 bis 5 EStG sowie für jedes Kind, 
dessen Geburt auf Grund einer bestehen-
den Schwangerschaft zu erwarten ist.“ 

 

3. In § 2 Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. bb 
wird in Art. 4 Satz 2 nach der Angabe 
„Art. 11 Abs. 1“ die Angabe „BayWoFG“ 
eingefügt. 

 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 

b) Als Datum des Inkrafttretens wird in 
Satz 1 der „1. Mai 2018“ eingefügt. 

c) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„
2
Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 6 

am 25. Mai 2018 in Kraft.“ 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/20742 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in die Stellungnahme seine Erledigung gefun-
den. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/19266 und 17/20851 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Florian Herrmann 
Vorsitzender 

 


